
Nennung für die Mannschaftsmeisterschaften des ÖGV 2008 

 
Verein: ............................................................................................................................. 
 
nimmt mit  ..................  Mannschaft/en an der MM v. Österreich 2008 teil. 
 
Der Verein bildet eine WKG mit: ….................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Zustellungsbevollmächtigter: ........................................................................................... 
 
(Name u. Anschrift) ……………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………….. Tel.: …………………………. 
 
E-Mail: ............................................................................................................................. 
 
Beginnzeiten:
der Mannschaft/en für 2008  (Fr od. Sa. 18:00 - 20:00 Uhr, So 17:00 Uhr) bekannt  
geben: 
.......................................................................................................................................... 
 
Adresse des Wettkampfortes:   .................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Athletinnen und Athleten, die in den Jahren 
2006 oder 2007 irgendeinen Start gehabt haben, in der MM 2008 nur dann Start-
berechtigt sind, wenn sie hier genannt wurden. 
Das heißt, dass für Athletinnen und Athleten die in den Jahren 2006 oder 2007 gestar-
tet sind (egal wo) diese Nennung absolute Voraussetzung für die Startberechti-
gung in der Mannschaftsmeisterschaft 2008 ist. 
Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung wird das Endresultat zu Gunsten des 
Gegners auf 6 : 0 strafverifiziert. 
Bei der Sincl.Leistung bitte die höchste Sinclairpunkteleistung 2007 angeben!!!! 
 

Zu- und Vorname Jahrg. Sincl.- Leistung 
2007 

Sonstiges 

    

    

    

    



Zu- und Vorname Jahrg. Sincl.- Leistung 
2007 

Sonstiges 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
AthletInnen die im Sinne der Ausländerregelung des ÖGV, Inländern gleichgestellt 
sind: 
 

Zu- und Vorname Jahrg. Sincl.- Leistung 
2007 

Sonstiges 

    

    

    

    

    

    



AthletInnen, die durch Leihverträge neu zum Verein gekommen sind: 
 

Zu- und Vorname Jahrg. Sincl.- Leistung 
2007 

Wenn nur f. MM 
dann Eintrag „MM“ 

    

    

    

    

    

    

 
 
AthletInnen die durch Übertritte neu zum Verein gekommen sind: 
 

Zu- und Vorname Jahrg. Sincl.- Leistung 
2007 

Sonstiges 

    

    

    

    

    

    

 
 
AthletInnen, die nicht die Österr. Staatsbürgerschaft ( Ausländer ) besitzen, und in 
der MM starten sollen. Die Nennung ist absolute Voraussetzung für die Startberech-
tigung: 
 

Zu- und Vorname Jahrg. Sincl.- Leistung 
2007 

Sonstiges 

    

    

    

    



Sollte der Platz nicht ausreichen, ersuche ich Sie, ein formloses Blatt mit den entspre-
chenden Angaben beizulegen. 
 
 
Bitte dieses Blätter ausgefüllt bis spätestens Donnerstag den 03. Dezember 
2007 an den ÖGV faxen, mailen oder per Post schicken, damit so schnell wie 
möglich die Mannschaftsberechnungen durchgeführt werden können. 
 
 
Für eventuelle Fragen steht Ihnen der ÖGV- Sportwart Ludwig Schadler unter 
der Handynummer 0664 / 414 22 26 jederzeit zur Verfügung 
 
 

Für die Richtigkeit der Angaben 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift und Vereinsstampiglie 
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